
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/9/1 7Ob656/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.09.1983

Norm

ABGB §970

ABGB §1319

Rechtssatz

Die Voraussetzungen für die Einbringung eines Entlastungsbeweises des Beklagten im Sinne der §§ 970 und 1319 ABGB

sind in der Regel die gleichen (so schon 2 Ob 554/80).

Entscheidungstexte

7 Ob 656/83
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